
 

Fach- und Koordinierungsstelle 
der verbandlichen Caritas 
für Sozialberatung für Schuldner  

Katholischer Verband 
für soziale Dienste  
in Deutschland e.V. 

 

 
Öffentliche Anhörung des Finanzausschusses 

des Deutschen Bundestages 
zum „Girokonto für jedermann“ 

am 29. November 2006 
 

Tischvorlage der Fach- und Koordinierungsstelle der verbandlichen Caritas  
für die Sozialberatung für Schuldner 

 
 
 

Die Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände (AG SBV) hat in ihrer Stellungnahme 
zur weiteren Umsetzung der Empfehlung des Zentralen Kreditausschusses zum „Girokonto für 
jedermann“ vom 1. März 2006 auf dem Hintergrund der Ergebnisse verschiedener Stichproben 
und weiterer Erfahrung aus der Praxis festgestellt:  
 
§ Die Einschaltung der Schlichtungsstellen hat sich nur bedingt bewährt:  

- auf die Beschwerdestellen wird völlig unzureichend hingewiesen; 
- die Dauer der Verfahren ist für Betroffene ohne Konto unzumutbar; 
- bis zu der Entscheidung der Schlichtungsstelle verfügen die Betroffenen  

über kein Konto; 
- der Schlichterspruch ist für die Banken rechtlich nicht bindend; 
- das Ziel des „Girokontos für jedermann“ wird verfehlt (z.B. Legitimation der Kündigung 

aufgrund von Kontopfändungen) 

§ Die Einrichtung von Guthabenkonten wird, wie die Stichprobe belegt, in der weit überwiegen-
den Zahl der Fälle grundlos verweigert. Die Verweigerung der Kontoeröffnung wird in der Re-
gel nicht schriftlich begründet. 

§ Girokonten werden vor allem wegen des derzeitigen Kontopfändungsrechts weiterhin von den 
Kreditinstituten gekündigt. 

 
Die beigefügten aktuellen Beispiele aus der Praxis unterstreichen, dass die Probleme weiterhin 
bestehen und bestätigen die Feststellung der Bundesregierung in ihrem neuesten Bericht ein-
drücklich:  
• die Probleme rund um das „Girokonto für jedermann“ bestehen uneingeschränkt weiter 
• es handelt sich nicht um vernachlässigbare Einzelfälle  
• es sind Maßnahmen mit neuem Inhalt notwendig 
 
Die in der Anlage beigefügten aktuellen Beispielsfälle belegen nachdrücklich: 
• bei Kündigungen wird völlig unzureichend (bis gar nicht) von Seiten der Banken auf die kos-

tenlose Inanspruchnahme der Schlichtungsstellen hingewiesen (Beispiele 1 – 4) 
• Girokonten werden vor allem wegen des derzeitigen Kontopfändungsrechtes weiterhin von 

den Kreditinstituten gekündigt (Beispiel 1 – 3). 
• In allen Fällen der Kontokündigung ist kein Ersatzkonto vorhanden. Für die Betroffenen hat 

das zur Konsequenz, dass sie zunächst auf unbestimmte Zeit ohne Kontoverbindung sind. 
(Beispiele 1 – 4) 

• Die Dresdener Bank (Beispiel 4) hat es abgelehnt, gegenüber der Kundenbeschwerdestelle 
des Bundesverbandes Deutscher Banken die Gründe für die Kündigung mitzuteilen. „Die 
Gründe für die Kündigung dürfen wir auf Grund § 11 GWE nichtstaatlichen Stellen nicht mittei-
len“ – Schreiben vom 12. 10. 2006). 
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Diese aktuellen Beispiele zeigen, aus unserer Sicht eindrücklich, dass die derzeitige „ZKA-
Empfehlung“, die ein Guthabenkonto für jedermann sicherstellen soll, in der Praxis der Banken und 
Sparkassen gescheitert ist. Deshalb möchten wir an dieser Stelle unsere Forderung aus der Stel-
lungnahme der AG SBV vom 1. März 2006 wiederholen:  

§ Der Gesetzgeber ist nunmehr aufgefordert, einen Rechtsanspruch auf ein Girokonto auf 
Guthabenbasis einzuführen, so wie dies in einigen EU-Mitgliedsstaaten bereits geschehen ist. 

§ Gleichzeitig ist eine umgehende Novellierung des Kontopfändungsrechts erforderlich, auch um 
die Banken in ihrer Funktion als Drittschuldner zu entlasten. 

 
 
Köln, den 21. November 2006 
 
 
 
 
 
Marius Stark  Anlagen 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 


